
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ̂ 21.11.2013

für Nichtwohngebäude

Gültig bis: 09.12.2029
Registriernummer ̂ Rp.2aie«)299eo39
(oder: .Regislrierriummer wurde beantragt am.,.")

Gebäude

Hauptnulzung/
Gebäudekategorie

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude^

Baujahr Wärmeerzeuger 3'"

Nettogrundfläche'

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser ̂

Erneuerbare Energien

Büro, Praxis, Handel

SS283 Nierstein, Freyburger Allee 5

2006

2006

444 m*

Erdgas H

Art; Venwendung:

Art der Lüftung/Kühlung ■ X Fensterlüftung □ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung □ Anlage zur
n Schachtluftung n Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

□ Neubau
~ VermietungA/erkauf

□ Modernisierung
(Änderung/Erweiterung)

c Aushangpflicht
IX Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).
Li Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt

(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Aussteilung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

K Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung BedarfA/erbrauch durch a Eigentümer □ Aussteller
□ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieauswelses
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Au&steiiar Dipl.-lng. Architektur Christian Kuegler

Koionnadenstr. 22
04109 Leipzig 09.12.2019

Ausstellungsdatum
^ Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Andemngsverordnung zur EnEV ^ BeNii^l recfitzeitläjsi^teilung

der Registriemummer (§ 17 Absatz 4 Salz 4 und 5 EnEV) Ist das Datum der Anlragstellung einzutragen; die Registrwnummwtel nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich * bei Wirmenetzen Baujahr der Übergabestation

3 Nettogrundfläche Ist im Sinne der EnEV ausschlieSIfch der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche

terschrifl



ENERGIEAUSWEIS für Nie

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Primärenergiebedarf

Kofonnsdenslr

Regfstriemummer ̂
(Oden .Reglstriemummer wurde beantragt am...')

CO,-Emissionen ̂ kg/(m»a)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 kl 000

Anforderungen aemfla EnEV *

Prlmäreneralebedarf

Ist-Wert kWh/{m'a)Anfordenjng8wert kWW(m*>a)
Mittlere Wärmedurchaanaskoeffizientan n eingehalten

Sommerlicher Wäimeschutz (bei Neubau) n eingehalten

Für EnerglBbedarfaberechnunQen verwendatee Verfahren

c Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

c Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV (,Etn-Zonen-Modeir)

c Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

u Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger Heizung

Jä

Warmwassar

hrticher Endenergiebe

Eingebaute
Beleuchtung

darf In kWh/(m'

Lüftung ®

a)für

Kühlung einschl.
Befeuchtung

Gebäude

insgesamt

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe In Immobilienanzeigen] kWh/(m2-a)

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] kWh/(ni2a)

Angaben zum EEWärmeG ̂
Nutzung emeuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kältebedarfs auf Grund des Emeuerbare-Energlen-Wärme-
gesetzes (EEWärmeG)

Art: Deckungsantell: %

%

%

Ersatzmaßnahmen ̂
Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
ErsatzmaEnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt

j Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenerglebedarf: kWh/(m*a)

_ Die In Verbindung mit $ 8 EEWärmeG um %
verschärften Anfordenjngswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenerglebedarf; kWh/(m'-a)

Gebäudezonen
Nr. Zone Fläche [rT»*] Anteil (%]

1

2

3

4

5

6

7

LJ weitere Zonen in Anlage

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässl für die Berechnung des Energiebe
darfs In vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
ertauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den latsäc^
liehen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerle sind spezifi
sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekühlte Netto
grundfläche.

^ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises ^ siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
* nur bei Neubau sowie bei Modernisierung Im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
^ nur bei Neubau ^ nur t>el Neubau Im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG

^ freiwillige Angabe
^ nur Hllfeenerglebedarf



ENERGIEAUSWEIS für Nicht^9hngebäud(
gemäß den §§ 16ff, der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ̂ 21.11.2013

_ - ^ — . . . Registriernummer 2
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Endenergieverbrauch

T  ̂

Endenergieverbrauch Wärme
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

\/ 66,2 kWh/(m''a)

80 100 120

^ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
' für Heizung und Warmwasser ̂

ixi Warmwasser enthalten

Endenergieverbrauch Strom
[Pfiichtangabe in Immobiiienanzeigen]

51,3 kWh/(m''a)

30 40

^ Vergieichswert dieser Gebäudekategorie
I für Strom ̂

Der Wert enthält den Stromverbrauch für '

□ Zusatzheizung □ Warmwasser □ Lüftung es eingebaute Beleuchtung □ Kühlung

Verbrauchserfassung

a Sonstiges

Zeit

von

räum

bis

Energieträger **
Primär-

energle-
faktor

Energieverbrauch
Wärme
[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh)

Anteil
Heizung
[kWh]

Klima

faktor

Energie
verbrauch

Strom >1
[kWh] 1

13.10.201J 17.10.2016 Erdsaa H 1,1 21566 1078 20488 1.27 1
18.10.201f 25.10.2017 ErdguH 1,1 27156 1358 25798 1.15 li
26.10.2017 15.10.2018 Erügaj H 1,1 23992 1200 22792 1.28

, 1
01.01.2017 31.12.2019 68256

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Gebäudenutzung

165,1 kWh/fm^-a)

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur ErmilUung von Energieverbrauchs-
Kennwerten Ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der
tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weidit
insbesondere wegen des WItterungselnftusses und sich
ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerten ab. ,

^ siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieauswelses ^ siehe Fußnote 2 auf Seile 1 des Energieausweises
^ veröffentlicht unter www.bbsr-energleelnsparung.de durch das Bundesminlsterjum für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen

mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie * gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge in kWh

Gebäudekategorie/
Nutzung Flächenanteil

Verglelcf
Heizung und
Warmwasser

swerte^

Strom

Lagamaua
20 % 30 35

30 % 135 45
Suro. nur Mhelzt 50 % 105 35



ENERGIEAUSWEIS fürNich
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ̂ 21.11.2013

Külonnafinnstr

Registriernummer 2

(oder: .Reglstrfemummer wurde beantragt am...*)Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind □ möglich
Empfohlene Modemisierungsmaßnahmen

i. 4

Q nicht möglich

Nr.
Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empföhle

In
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

1

als
Einzel
maß

nahme

(freiwillige

geschätzte
Amortisa
tionszeit

Angaben)

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt
stunde

Endenergie

□ □

□ □ 1
1 □ □

! □ □

□ □ I
1

□ □
i

1

□ □
1

□ □

'i
□ □ 1

□ □ \
□ weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 1

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

*

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben Im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieauswelses 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS für Nicp|^ohngebäu(
gemäß den §§ 16 ff, der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ̂ 21.11.2013

Erläuterungen
s. • «»US w

Angabe Gebäudatall-Saite 1

Bei Ntchtwohngebäuden, die zu einem nicht unerhet^ichen Anteil zu Wohn- Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich,
zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieauswelses gemäß benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, ̂
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandein ist (siehe im Einzelnen § 22 bedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines
EnEV], Dies wird im Energieausweis durch die Angabe .Gebäudeteil' deut- Gebäudes und seiner Anlagentechnlk. Der Endenergiebedarf ist die Energie
lich gemacht. menge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, da-
Emeuerbare Enerolen - Seite 1 mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-

Hler wird darüber informiert, wofür und in welcher Art emeuerbata Energien eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein
genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG) i^l^iner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
dazu weitere Angaben. Energieeffizienz.

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Pn'märenerglebedarf und den Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang emeuer-
Endenerglebedarf für die Steile Heizung, Warmwasser, eingebaute Bs- bare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. In dem
leuchlung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne- Feld jkngaben zum EEWärmeG" sind die Art der eingesetzten emeuerbaren
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau- Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standar- .Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen des
dislerten Rarvibedingungen (z. 6. standardisierte Klimadaten, definiertes EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von
Nutzeiverhallen. standardisierte innentemperatur und innere Wärmegewinne) Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Be
berechnet. So lasst sich die energetische Qualität des Gebäudes un- hörde als Nachweis des Umfangs der Pfliäiterfüllung durch die Ersatzmaß-
abhängig vom Nutzenrerheiten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson- nehme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege- Anforderungswerte der EnEV.
benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

PrImäreneralebedarf-SeltaZ Endenarnldverbrauch - Seite 3
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er Endenergieverbrauch von Wärme und Strorn werden für
hor.".ri,ei,.h»i«. nlk,»« cnH..n=,n;» o.„rh o.« IC, Gebaudc auf der Basis der Abrechnungen von Hetzkosten bzw. der
kiinrtiiivi r^nminn v/ortoiii.fw I imu,anHiiinnt Hör louroiic oinooeoJioi^ Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Eneigie-
Enami^äoer I2 B Hnirfii p«' Btmm emmlfharJ Pnoro B et t F n "ö^^fbuchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nutzein-
S S i leiten zugrunde gele^ Die so ermitteilen Werte sind spezifische Werte proKidindr W6n SfQndlisiBft oin6n QdnriQsn Bdd3rf und ddrnrt 61116 noh6 Ensro 6' ai u ja" u k .j _r & ^
effi^enz so^e eine die RessourceJ und die Umwelt schonende Energielt- h^o k k"^"
zung. Die angegebenen Verglelchswerte geben für das Gebäude die Anfor- kiiS™ nf T Z
Honmoon mJ, Cncw HI« H«. A..«..«ii, mithilfe voH Kiimafaktoren auf einen deulschlandweitan Mi telwert umgerech-derungen der cnEV an, die zum Zeilpunkt der Ausstaiiung des Energ e- m« a—«u— c j _• j u u o, • j.
«...„..S««, ««I. o!« i«. c«ii «•.«. AI«, u j I 11 H • "®'' u'0 Angaben zum Endenergieverbrauch geben Hinweise auf die enerae-

riM S.ri« rt fi na^h In vnmataH rtBr! 1^1 0 P Pu Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
J n-hno nhH ̂'rrt BoK tll . T Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu ewartenden VerbLch ist

wllÄh ̂  o n ? ? H r h" H 7 S h' fafsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oderüerung hinsichtlich der energebschen Quali^t des Gebäudes. Zusaöich iaam • a h
HI« A «H. _H. „ r_' • j Öl"®® Gebaudss weicht insbesondere wegen des Witterungseinnusses undkönnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des «i«k s-h—h«« n h._i.. a ■ a , _

IreMlig «alsn.
Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, auf die Zehnerstel- c«m i««««.«. „a u- j • • k , u, _ ̂  ^
I« H«« H«« w e ew A » j H Im Fall langerer Leerstande wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechnensdi

• m2i «. h! Vergljcf'swerts .EnEV Anforderungswert unc Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-modemisierter Aitbau (140 % des .EnEV Anforderungswerts Neubau). g^ige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, Ist der Tabelle .Ver-
.  « .. « brauchserfassung" nj entnehmen.

Wärmeschutz-Seite 2 "
F.. r-pn, . .u I. • I. . . Die Vergleichswerte eraeben sich durch die Beurteilung gieictartiger Gebäu-Die EnEV steift bei Neubauteii und l»sbmmten baulichen An^rungen auch ^e. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert ägnaiisieren eine gute
Anfordewngen an die energeüs^e Quaiitel aller warmeubertragenden Um- energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebesänd dieses Gebäude-
fas^ngsflächen (Außenwände Decken Fenster^c.)^ Neubauten ,^pg oie Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,
an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebau- ^iB Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswelte.
Ü6S.

Pfllehtanaaben für Immoblllenanzelaen - Saite 2 und 3 PrlFtlärenerflieverbrawh-SeHe?

Nach der EnEV besteht die PfllchL in Immobilienanzeigen die in § 16a DerPrimärenergieverbrauchgernausdemfürdasGebäudeinsgesamtermit-
Absalz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erfbrdertichen Angaben leiten Endenergieverbraui^ für Wärme und Strom hervor. Wie der Primär
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2 6h6f9'et>edarf wird er mithilfe von Umrechnungsfekloren ermittelt, die die Vor
oder 3. 1^®^ ̂®'' j®weils eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieauswelses


